
GERICHT ERSTER INSTANZ

Zuteilung der Richter an die Kammern

(2007/C 42/40)

Das Gericht erster Instanz hat am 15. Januar 2007 nach dem
Amtsantritt der Richter Tchipev und Ciucă beschlossen, die
Zusammensetzung der Kammern für die Zeit vom 15. Januar
2007 bis zum 31. August 2007 zu ändern und die Richter wie
folgt zuzuteilen:

Erste erweiterte Kammer mit fünf Richtern:

Kammerpräsident Vesterdorf, Richter Cooke und García-Valdeca-
sas, Richterin Labucka, Richter Prek und Ciucă;

Erste Kammer mit drei Richtern:

Kammerpräsident Cooke

a) Richter García-Valdecasas und Ciucă;

b) Richterin Labucka und Richter Prek;

Zweite erweiterte Kammer mit fünf Richtern:

Kammerpräsident Pirrung, Richter Meij und Forwood, Richterin
Pelikánová und Richter Papasavvas;

Zweite Kammer mit drei Richtern:

Kammerpräsident Pirrung

a) Richter Meij und Richterin Pelikánová;

b) Richter Forwood und Papasavvas;

Dritte erweiterte Kammer mit fünf Richtern:

Kammerpräsident Jaeger, Richterin Tiili, Richter Azizi, Richterin
Cremona, Richter Czúcz und Tchipev;

Dritte Kammer mit drei Richtern:

Kammerpräsident Jaeger

a) Richterin Tiili, Richter Czúcz und Tchipev;

b) Richter Azizi und Richterin Cremona;

Vierte erweiterte Kammer mit fünf Richtern:

Kammerpräsident Legal, Richterin Wiszniewska-Białecka, Richter
Vadapalas, Moavero Milanesi und Wahl;

Vierte Kammer mit drei Richtern:

Kammerpräsident Legal

a) Richter Vadapalas und Wahl;

b) Richterin Wiszniewska-Białecka und Richter Moavero Mila-
nesi;

Fünfte erweiterte Kammer mit fünf Richtern:

Kammerpräsident Vilaras, Richterin Martins Ribeiro, Richter
Dehousse und Šváby, Richterin Jürimäe;

Fünfte Kammer mit drei Richtern:

Kammerpräsident Vilaras

a) Richterinnen Martins Ribeiro und Jürimäe;

b) Richter Dehousse und Šváby.

Bei der Ersten erweiterten Kammer mit fünf Richtern gehören
zu den Richtern, die mit dem Kammerpräsidenten tagen, um
den Spruchkörper mit fünf Richtern zu bilden, die drei Richter
des ursprünglich befassten Spruchkörpers und ein Richter des
anderen Spruchkörpers, der nach der in Art. 6 der Verfahrens-
ordnung des Gerichts erster Instanz vorgesehenen Reihenfolge
zu bestimmen ist.

Bei der Dritten erweiterten Kammer mit fünf Richtern gehören
zu den Richtern, die mit dem Kammerpräsidenten tagen, um
den Spruchkörper mit fünf Richtern zu bilden:

— falls ursprünglich der Spruchkörper a) befasst ist, neben den
drei Richtern, die in diesem Spruchkörper tagen, zwei Rich-
ter des Spruchkörpers b) als Beisitzer;

— falls ursprünglich der Spruchkörper b) befasst ist, neben den
drei Richtern, die in diesem Spruchkörper tagen, zwei Rich-
ter des Spruchkörpers a) als Beisitzer, die nach einer Reihen-
folge zu bestimmen sind.

Bei der Dritten Kammer mit drei Richtern tagt der Kammerprä-
sident entweder mit den unter b) oder mit zwei der drei unter a)
genannten Richtern, je nachdem welcher Besetzung der Bericht-
erstatter angehört. Für die Bildung des Spruchkörpers mit drei
Richtern aus der Besetzung a) wird zwischen den unter a)
genannten Richtern eine Reihenfolge festgelegt, nach der derje-
nige dieser drei Richter bestimmt wird, der nicht tagt.

Bei der Zweiten, der Vierten und der Fünften Kammer mit drei
Richtern tagt der Kammerpräsident entweder mit den unter a)
oder mit den unter b) genannten Richtern, je nachdem welcher
Besetzung der Berichterstatter angehört.

In den Rechtssachen, in denen der Kammerpräsident Bericht-
erstatter ist, tagt der Kammerpräsident vorbehaltlich des Zusam-
menhangs zwischen Rechtssachen abwechselnd in der Reihen-
folge der Eintragung der Rechtssachen mit den Richtern der
einen oder der anderen Besetzung.

Kriterien für die Zuweisung der Rechtssachen an die Kam-
mern

Am 15. Januar 2007 hat das Gericht gemäß Art. 12 der Verfah-
rensordnung folgende Kriterien für die Zuweisung der Rechtssa-
chen an die Kammern für die Zeit vom 15. Januar 2007 bis
zum 31. August 2007 festgelegt:

1. Die Rechtssachen werden unmittelbar nach Einreichung der
Klageschrift unbeschadet einer späteren Anwendung der Art.
14 und 51 der Verfahrensordnung den Kammern mit drei
Richtern zugewiesen.

24.2.2007C 42/22 Amtsblatt der Europäischen UnionDE



2. Die Rechtssachen werden nach ihrer Zugehörigkeit zu einer
der drei folgenden Gruppen in der jeweiligen Reihenfolge
ihrer Eintragung in das Register der Kanzlei auf die Kammern
verteilt:

— Rechtssachen betreffend die Durchführung der für Unter-
nehmen geltenden Wettbewerbsregeln, der Vorschriften
über staatliche Beihilfen und der Vorschriften über han-
delspolitische Schutzmaßnahmen;

— Rechtssachen, die die in Art. 130 § 1 der Verfahrensord-
nung genannten Rechte des geistigen Eigentums betref-
fen;

— alle anderen Rechtssachen.

Im Rahmen dieser Reihenfolge wird jeweils die Dritte Kam-
mer bei jedem fünften Durchgang zweimal berücksichtigt.

Der Präsident des Gerichts kann von dieser Geschäftsvertei-
lung abweichen, um dem Zusammenhang zwischen be-
stimmten Rechtssachen Rechnung zu tragen oder eine ausge-
wogene Verteilung der Arbeitslast sicherzustellen.

Klage, eingereicht am 1. Dezember 2006 — Bateaux Mou-
ches/HABM — Castanet (Bateaux Mouches)

(Rechtssache T-365/06)

(2007/C 42/41)

Sprache der Klageschrift: Französisch

Parteien

Klägerin: SA Compagnie des Bateaux Mouches (Paris, Frankreich)
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt D. de Leusse)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Jean-
Noël Castanet (Paris, Frankreich)

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Klage der Gesellschaft Compagnie des Bateaux Mouches
für zulässig zu erklären;

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM
vom 7. September 2006 (Sache R 1172/2005-1, Castanet/
Compagnie des Bateaux Mouches) aufzuheben;

— dem Harmonisierungsamt die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt
wurde: Wortmarke „Bateaux Mouches“ für Dienstleistungen der
Klassen 39, 41 und 42 — Gemeinschaftsmarke Nr. 1 336 122

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: die Klägerin

Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren: Jean-Noêl Castanet

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Zurückweisung des Antrags
auf Nichtigerklärung

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der Entscheidung
der Nichtigkeitsabteilung

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung Nr. 40/94 des Rates (1), da die angefochtene Entscheidung
die Marke der Klägerin zu Unrecht als beschreibend und ohne
Unterscheidungskraft angesehen habe und in ihr außerdem fest-
gestellt werde, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass ihre
Marke durch Benutzung für die betroffenen Dienstleistungen
Unterscheidungskraft erworben habe.

(1) Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über
die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

Klage, eingereicht am 7. Dezember 2006 — Holland Malt/
Kommission

(Rechtssache T-369/06)

(2007/C 42/42)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: Holland Malt BV (Lieshout, Niederlande) (Prozessbevoll-
mächtigte: Rechtsanwälte O. W. Brouwer und D. Mes)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— Art. 1, 2, 3 und 4 der angefochtenen Entscheidung ganz
oder teilweise für nichtig zu erklären;

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Kos-
ten aufzuerlegen;

— alle sonstigen Maßnahmen zu erlassen, die das Gericht für
angemessen hält.
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